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RS OGH 1955/9/21 7Ob363/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1955

Norm

EheG §49 A1b

Rechtssatz

Zum wesentlichen Inhalte der bäuerlichen Lebensgemeinschaft gehört die gemeinsame Führung und Erhaltung des

bäuerlichen Betriebes. Kommt einer der Ehegatten seiner P5icht zur Mitwirkung im bäuerlichen Betriebe schuldhaft

nicht oder nicht gehörig nach, so muß darin eine schwere Eheverfehlung erblickt werden.
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